
ÖSTERREICH ISCH E OFFIZI ERSGESELLSCHAFT 

An den 

Österreichischen Nationalrat 
Parlamentsdirektion 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

Betrifft: Stellungnahme der Österreichischen Offiziersgesellschaft (ÖOG) 
zum Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über 
die Entsendung von Angehörigen des Bundesheeres zur 
Hilfeleistung in das Ausland geändert wird 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Fristgerecht versendet die ÖOG die erforderlichen 25 Exemplare ihrer 
Stellungnahme mit dem freundlichen Ersuchen um entsprechende Verteilung. 

Beilage 

TELEFON 0222/721510 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

ÖSTERREICHISCHE OFFIZIERSGESELLSCHAFT 

1.-1/ !f} Iv ~ 
Hptm Johannes Hofmann 

(3. Vizepräsident) 

1010 WIEN 1, SCHWARZENBERGPLATZ 1 POSTSPARKASSEN·KONTO 7542.509 

7/SN-285/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



ÖSTERREICH ISCH E OFFIZI ERSG ESELLSCHAFT 

Stellungnahme der Österreichischen Offiziersgesellschaft (ÖOG) 
zum Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem das 

Bundesgesetz über die Entsendung von Angehörigen des Bundesheeres 
zur Hilfeleistung in das Ausland geändert wird 

Di e ÖOG vermi ßt, daß di e von maßgebl i chen Seiten (auch i nnerhal b des 
BMLV) geforderte Gleichstellung von Soldaten des Präsenzstandes 
(Berufsoffiziere, Beamte in Unteroffiziersfunktion) und von Soldaten aus 
dem Miliz- und Reservestand im gemeinsamen Einsatz, trotz der 
grundsätzlichen Verankerung des Prinzips der Gleichbehandlung in der 
Verfassung, noch immer nicht in eine Gesetzesnovelle aufgenommen wurde. 

Im Zuge der derzeiti gen Ungl ei chbehandl ung bei gl ei cher Täti gkei t im 
gemeinsamen Auslandseinsatz gibt es unter anderem Unterschiede im 
Disziplinarwesen, in der Besoldung, in finanziellen Belangen bei der 
Bekl ei dung und inder Url aubsregel ung nach Beendi gung des Ei nsatzes. 
Unterschiedliche Einstufung sowie die unterschiedlichen Behandlungen 
stellen letztlich auch die tatsächliche Gleichbehandlung im Sinne eines 
ei nsatzbezogenen Mi 1 i zsystems in Frage; auch zwi schen den betroffenen 
Soldaten und auch in den Augen der entsprechenden Beobachter des 
Auslandes. 

Di e ÖOG schl ägt daher vor, zusätzl ich zu den im Entwurf vorgenommenen 
Änderungen auch den § 1 des gegenständl i chen Gesetzes durch ei nfache 
Streichung eines Absatzes entsprechend zu ändern und die folgenden 
Paragraphen fallweise sinngemäß zu adaptieren. 

Nach der Verfassungsentsprechung würden diese Änderungen auch eine 
Verwaltungsvereinfachung bedeuten. 

ÖSTERREICHISCHE OFFIZIERSGESELLSCHAFT 

Wien, am 14. März 1990 

TELEFON 0222/721510 

J.-l/tf/~~ 
Hptm Johannes Hofmann 

(3. Vizepräsident) 
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